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Nr. 1308/2013 zuständigen öffentlichen Stellen Bericht und arbeiten mit
diesen zusammen.
(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte

gemäß Artikel 89 zur Festlegung der Kriterien zu erlassen, nach denen sich
bestimmt, ob die Geschäfte eines Handelsplatzes in einem Aufnahmemitglied-
staat als von wesentlicher Bedeutung für das Funktionieren der Wertpapier-
märkte und den Anlegerschutz in diesem Mitgliedstaat angesehen werden
können.
(9) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards

aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die in Absatz 2
genannten Vorkehrungen für die Zusammenarbeit festzulegen.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/20101) zu erlassen.

Art. 80 Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden bei der
Überwachung, den Überprüfungen vor Ort oder den Ermittlungen.
(1) [1] 1Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die zuständige

Behörde eines anderen Mitgliedstaats um Zusammenarbeit bei einer Über-
wachung oder einer Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung ersuchen.
2 Im Falle von Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder oder ‑teilnehmer eines
geregelten Marktes sind, kann die zuständige Behörde des geregelten Marktes
sich auch direkt an diese wenden, wobei sie die zuständige Behörde des Her-
kunftsmitgliedstaats des Fernmitglieds oder ‑teilnehmers davon in Kenntnis
setzt.

[2] Erhält eine zuständige Behörde ein Ersuchen um eine Überprüfung vor
Ort oder eine Ermittlung, so wird sie im Rahmen ihrer Befugnisse tätig, indem
sie
a) die Überprüfungen oder Ermittlungen selbst vornimmt;
b) der ersuchenden Behörde die Durchführung der Überprüfung oder Ermitt-
lung gestattet;

c) Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Durchführung der Überprü-
fung oder Ermittlung gestattet.

(2) Mit dem Ziel, die Aufsichtspraktiken anzugleichen, kann die ESMA an
den Tätigkeiten der Aufsichtskollegien, auch in Form von Überprüfungen oder
Ermittlungen vor Ort, teilnehmen, die gemeinsam von zwei oder mehreren
zuständigen Behörden gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1095/20101)
des Europäischen Parlaments und des Rates durchgeführt werden.
(3) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur

Präzisierung der Informationen aus, die zwischen den zuständigen Behörden
im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Überwachung, bei Überprüfungen
vor Ort oder bei Ermittlungen auszutauschen sind.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Juli 2015 diese Entwürfe
technischer Regulierungsstandards vor.

1)Nr. 5.
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[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/010 zu erlassen.
(4) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards

aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die zuständigen
Behörden festzulegen, die bei der Überwachung, bei Überprüfungen vor Ort
oder bei Ermittlungen zusammenarbeiten.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Art. 81 Informationsaustausch. (1) [1] Die gemäß Artikel 79 Absatz 1 die-
ser Richtlinie für die Zwecke dieser Richtlinie und der Verordnung (EU)
Nr. 600/20141) als Kontaktstellen benannten zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten übermitteln einander unverzüglich die für die Wahrnehmung der
Aufgaben der gemäß Artikel 67 Absatz 1 dieser Richtlinie benannten zuständi-
gen Behörden erforderlichen Informationen, die in den Bestimmungen zur
Durchführung der Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannt sind.

[2] Zuständige Behörden, die aufgrund dieser Richtlinie oder der Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014 Informationen mit anderen zuständigen Behörden
austauschen, können bei der Übermittlung darauf hinweisen, dass diese nur mit
ihrer ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht werden dürfen, in welchem
Fall sie nur für die Zwecke, für die die Zustimmung erteilt wurde, ausgetauscht
werden dürfen.
(2) 1Die gemäß Artikel 79 Absatz 1 als Kontaktstelle benannte zuständige

Behörde darf gemäß Absatz 1 dieses Artikels und gemäß den Artikeln 77 und 88
empfangene Informationen an die in Artikel 67 Absatz 1 genannten Behörden
weiterleiten. 2Außer in gebührend begründeten Fällen dürfen sie diese Infor-
mationen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Behörden, die sie über-
mittelt haben, und nur für die Zwecke, für die diese Behörden ihre Zustim-
mung gegeben haben, an andere Stellen oder natürliche oder juristische Per-
sonen weitergeben. 3 In diesem Fall unterrichtet die betreffende Kontaktstelle
unverzüglich die Kontaktstelle, von der die Information stammt.
(3) Die in Artikel 71 genannten Behörden sowie andere Stellen oder natürli-

che oder juristische Personen, die vertrauliche Informationen nach Absatz 1
oder nach den Artikeln 77 und 88 erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben insbesondere nur für folgende Zwecke verwenden:
a) zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt
sind, und zur leichteren Überwachung der Ausübung der Tätigkeit, der
verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen
Kontrollmechanismen,

b) zur Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze,
c) zur Verhängung von Sanktionen,
d) im Rahmen von Verwaltungsverfahren über die Anfechtung von Entschei-
dungen der zuständigen Behörden,

e) im Rahmen von Gerichtsverfahren aufgrund von Artikel 74,

1)Nr. 2.
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f) im Rahmen außergerichtlicher Verfahren für Anlegerbeschwerden gemäß
Artikel 75.

(4) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards
aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für den Informations-
austausch festzulegen.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/20101) zu erlassen.
(5) 1Weder dieser Artikel noch die Artikel 76 und 88 hindern die zuständi-

gen Behörden, der ESMA, dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, den
Zentralbanken, dem ESZB und der EZB in ihrer Eigenschaft als Währungs-
behörden sowie gegebenenfalls anderen staatlichen Behörden, die mit der
Überwachung der Zahlungs- und Abwicklungssysteme betraut sind, zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben vertrauliche Informationen zu übermitteln. 2Ebenso we-
nig hindern sie diese Behörden oder Stellen, den zuständigen Behörden die
Informationen zu übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß
dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 benötigen.

Art. 82 Bindende Vermittlung. (1) Die zuständigen Behörden können die
ESMA mit Fällen befassen, in denen ein Ersuchen zurückgewiesen wurde oder
nicht innerhalb einer angemessenen Frist zu einer Reaktion geführt hat, das
Folgendes zum Gegenstand hatte:
a) die Durchführung einer Überwachung, einer Überprüfung vor Ort oder
einer Ermittlung gemäß Artikel 80 oder

b) einen Informationsaustausch im Sinne des Artikels 81.

(2) Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/20101) kann die
ESMA in den in Absatz 1 genannten Fällen unbeschadet der in Artikel 83
dieser Richtlinie genannten Möglichkeiten zur Ablehnung der Übermittlung
angeforderter Informationen und unbeschadet eines möglichen Handelns der
ESMA gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 tätig werden.

Art. 83 Ablehnung der Zusammenarbeit. [1] Eine zuständige Behörde
kann ein Ersuchen auf Zusammenarbeit bei der Durchführung einer Ermitt-
lung, einer Überprüfung vor Ort oder einer Überwachung nach Artikel 84
oder auf Austausch von Informationen nach Artikel 81 nur ablehnen, wenn
a) aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen bereits ein
Verfahren vor einem Gericht des ersuchten Mitgliedstaats anhängig ist;

b) im ersuchten Mitgliedstaat gegen die betreffenden Personen aufgrund dersel-
ben Handlungen bereits ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist.

[2] Im Falle einer Ablehnung teilt die zuständige Behörde dies der ersuchen-
den zuständigen Behörde und der ESMA mit und übermittelt ihnen möglichst
genaue Informationen.

Art. 84 Konsultation vor einer Zulassung. (1) Die zuständigen Behörden
des anderen betroffenen Mitgliedstaats werden konsultiert, bevor einer Wert-

1)Nr. 5.
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papierfirma die Zulassung erteilt wird, auf die einer der folgenden Sachverhalte
zutrifft:
a) Sie ist Tochterunternehmen einer Wertpapierfirma, eines Marktbetreibers
oder eines Kreditinstituts, die/der/das in einem anderen Mitgliedstaat zuge-
lassen ist.

b) Sie ist Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer Wertpapierfirma
oder eines Kreditinstituts, die/das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen
ist.

c) Sie wird von denselben natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert
wie eine Wertpapierfirma oder ein Kreditinstitut, die/das in einem anderen
Mitgliedstaat zugelassen ist.
(2) Die zuständige Behörde des für die Überwachung von Kreditinstituten

oder Versicherungsunternehmen zuständigen Mitgliedstaats wird konsultiert,
bevor einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber die Zulassung erteilt
wird, auf die/den einer der folgenden Sachverhalte zutrifft:
a) Sie bzw. er ist Tochterunternehmen eines in der Union zugelassenen Kredit-
instituts oder Versicherungsunternehmens.

b) Sie bzw. er ist Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der
Union zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens.

c) Sie bzw. er wird von derselben natürlichen oder juristischen Person kon-
trolliert wie ein in der Union zugelassenes Kreditinstitut oder Versicherungs-
unternehmen.
(3) 1Die zuständigen Behörden im Sinne der Absätze 1 und 2 konsultieren

einander insbesondere, wenn sie die Eignung der Anteilseigner oder Gesell-
schafter und den Leumund und die Erfahrung der Personen, die die Geschäfte
eines anderen Unternehmens derselben Gruppe tatsächlich leiten, überprüfen.
2 Sie übermitteln einander alle Informationen hinsichtlich der Eignung der
Anteilseigner oder Gesellschafter und des Leumunds und der Erfahrung der
Personen, die die Geschäfte tatsächlich leiten, die für die anderen zuständigen
Behörden bei der Erteilung der Zulassung und der laufenden Überprüfung der
Einhaltung der Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von Belang sind.
(4) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards

aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die Konsultation
anderer zuständiger Behörden vor der Vergabe einer Zulassung festzulegen.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/20101) zu erlassen.

Art. 85 Befugnisse der Aufnahmemitgliedstaaten. (1) Die Aufnahme-
mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde für statistische Zwecke
verlangen kann, dass alle Wertpapierfirmen mit Zweigniederlassungen in ihrem
Hoheitsgebiet ihnen in regelmäßigen Abständen über die Tätigkeit dieser
Zweigniederlassungen Bericht erstatten.
(2) 1Die Aufnahmemitgliedstaaten sehen in Ausübung der ihnen mit dieser

Richtlinie übertragenen Befugnisse vor, dass die zuständige Behörde von den
Zweigniederlassungen der Wertpapierfirmen die Angaben verlangen kann, die

1)Nr. 5.
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erforderlich sind, um in den Fällen des Artikels 35 Absatz 8 die Einhaltung der
auf diese Firmen anwendbaren Normen der Aufnahmemitgliedstaaten durch
diese Firmen zu kontrollieren. 2Diese Anforderungen dürfen nicht strenger sein
als die Anforderungen, die diese Mitgliedstaaten den niedergelassenen Firmen
zur Überwachung der Einhaltung derselben Normen auferlegen.

Art. 86 Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungs-
maßnahmen. (1) [1] Hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats
klare und nachweisliche Gründe zu der Annahme, dass eine in ihrem Hoheits-
gebiet im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätige Wertpapierfirma
gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihr aus den nach dieser Richtlinie
erlassenen Vorschriften erwachsen, oder dass eine Wertpapierfirma mit einer
Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet gegen Verpflichtungen verstößt,
die ihr aus den nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften erwachsen, die
der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats keine Zuständigkeit über-
tragen, so teilt sie ihre Erkenntnisse der zuständigen Behörde des Herkunfts-
mitgliedstaats mit.

[2] Verhält sich die Wertpapierfirma trotz der von der zuständigen Behörde
des Herkunftsmitgliedstaats ergriffenen Maßnahmen – oder weil sich diese
Maßnahmen als unzureichend erweisen – weiterhin auf eine Art und Weise, die
den Interessen der Anleger des Aufnahmemitgliedstaats oder dem ordnungs-
gemäßen Funktionieren der Märkte eindeutig abträglich ist, so gilt Folgendes:
a) Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats ergreift nach vorheriger
Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle ge-
eigneten Maßnahmen, um den Schutz der Anleger und das ordnungsgemäße
Funktionieren der Märkte zu gewährleisten; zu diesen Maßnahmen gehört
auch die Möglichkeit, den betreffenden Wertpapierfirmen die Anbahnung
neuer Transaktionen in ihren Hoheitsgebieten zu untersagen. Die Kommis-
sion und die ESMA werden von diesen Maßnahmen unverzüglich in Kennt-
nis gesetzt.

b) Zudem kann die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die ESMA
mit der Angelegenheit befassen; diese kann im Rahmen der ihr mit Arti-
kel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/20101) übertragenen Befugnisse tätig
werden.

(2) [1] Stellen die zuständigen Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats fest,
dass eine Wertpapierfirma, die eine Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet
hat, gegen die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstößt, die in Anwen-
dung der die Zuständigkeit der Behörden des Aufnahmemitgliedstaats regeln-
den Bestimmungen dieser Richtlinie in diesem Mitgliedstaat erlassen wurden,
so fordern die Behörden die betreffende Wertpapierfirma auf, die vorschrifts-
widrige Situation zu beenden.

[2] 1Kommt die Wertpapierfirma der Aufforderung nicht nach, so treffen die
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats alle geeigneten Maßnah-
men, damit die betreffende Wertpapierfirma die vorschriftswidrige Situation
beendet. 2Die Art dieser Maßnahmen ist den zuständigen Behörden des Her-
kunftsmitgliedstaats mitzuteilen.

[3] 1Verstößt die Wertpapierfirma trotz der von dem Aufnahmemitgliedstaat
getroffenen Maßnahmen weiter gegen die in Unterabsatz 1 genannten Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats, so ergreift die zu-

1)Nr. 5.
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ständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats nach vorheriger Unterrichtung
der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle geeigneten Maßnah-
men, um den Schutz der Anleger und das ordnungsgemäße Funktionieren der
Märkte zu gewährleisten. 2Die Kommission und die ESMA werden von diesen
Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

[4] Außerdem kann die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die
ESMA mit der Angelegenheit befassen; diese kann im Rahmen der ihr mit
Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse tätig
werden.
(3) [1] Hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats eines geregel-

ten Marktes, eines MTF oder eines OTF klare und nachweisbare Gründe für
die Annahme, dass der betreffende geregelte Markt, das betreffende MTF oder
das betreffende OTF gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihm aus den nach
dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften erwachsen, so teilt sie ihre Erkennt-
nisse der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des geregelten
Marktes, des MTF oder des OTF mit.

[2] 1Handelt der geregelte Markt, das MTF oder das OTF trotz der von der
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats getroffenen Maßnahmen oder
weil sich diese Maßnahmen als unzureichend erweisen, weiterhin in einer
Weise, die den Interessen der Anleger des Aufnahmemitgliedstaats oder dem
ordnungsgemäßen Funktionieren der Märkte eindeutig abträglich ist, so ergreift
die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats nach vorheriger Unter-
richtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle geeigneten
Maßnahmen, um den Schutz der Anleger und das ordnungsgemäße Funk-
tionieren der Märkte zu gewährleisten. 2Hierzu gehört auch die Möglichkeit,
dem geregelten Markt, dem MTF oder dem OTF zu untersagen, sein System
Fernmitgliedern oder ‑teilnehmern in dem betreffenden Aufnahmemitglied-
staat zugänglich zu machen. 3Die Kommission und die ESMA werden von
diesen Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

[3] Außerdem kann die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die
ESMA mit der Angelegenheit befassen; diese kann im Rahmen der ihr mit
Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse tätig
werden.
(4) Jede Maßnahme gemäß den Absätzen 1, 2 oder 3, die Sanktionen oder

Einschränkungen der Tätigkeit einer Wertpapierfirma oder eines geregelten
Marktes umfasst, ist ordnungsgemäß zu begründen und der betreffenden Wert-
papierfirma oder dem betreffenden geregelten Markt mitzuteilen.

Art. 87 Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit der ESMA.
(1) Die zuständigen Behörden arbeiten gemäß der Verordnung (EU)

Nr. 1095/20101) für die Zwecke dieser Richtlinie mit der ESMA zusammen.
(2) Die zuständigen Behörden stellen der ESMA gemäß den Artikeln 35

und 36 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 unverzüglich alle für die Aus-
führung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Richtlinie und der Verordnung (EU)
Nr. 600/20142) erforderlichen Informationen zur Verfügung.

Art. 87a Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäisch-
en Zugangsportal. (1) [1] Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030
sicher, dass Wertpapierfirmen, Marktbetreiber oder Emittenten die in Artikel 27

1)Nr. 5.
2)Nr. 2.
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Absätze 3 und 6, Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben c, d und f sowie Artikel 46
Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der Ver-
öffentlichung an die betreffende in Absatz 3 dieses Artikels genannte Sammel-
stelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zu-
gangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung
(EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates1) eingerichtet
wird, zugänglich gemacht werden.

[2] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nach-
stehenden Anforderungen erfüllen:
a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2
Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht
vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Num-
mer 4 der genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:
i) alle Namen der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder des Emitten-
ten, auf die bzw. den sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder
des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder des
Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Ver-
ordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4
Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitglied-
staaten sicher, dass sich Wertpapierfirmen, Marktbetreiber und Emittenten eine
Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.
(3) [1] Damit die in Artikel 27 Absätze 3 und 6 und Artikel 33 Absatz 3

Buchstaben c, d und f dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP
zugänglich gemacht werden, benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar
2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der
Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

[2] Damit die in Artikel 46 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Informatio-
nen im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert die zuständige Behörde als
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/
2859.
(4) [1] Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die

Informationen gemäß Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 52 Absatz 2
und Artikel 71 Absätze 1 und 2 dieser Richtlinie im ESAP zugänglich gemacht
werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im
Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

[2] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nach-
stehenden Anforderungen erfüllen:

1) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisier-
ten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit
relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2023/
2859/oj).
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a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2
Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:
i) alle Namen der Wertpapierfirma oder des Marktbetreibers, auf die bzw.
den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des
Marktbetreibers gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4
Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) [1] Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 5 Absatz 3, Artikel 18
Absatz 10 Satz 4 und Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck
fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der
Verordnung (EU) 2023/2859.

[2] Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:
a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2
Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:
i) alle Namen der Wertpapierfirma oder des Marktbetreibers, auf die bzw.
den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des
Marktbetreibers gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4
Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) [1] Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in
Artikel 29 Absatz 3 dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP
zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert das öffentliche Regis-
ter als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU)
2023/2859.

[2] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nach-
stehenden Anforderungen erfüllen:
a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2
Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:
i) alle Namen des vertraglich gebundenen Vermittlers, auf den sich die
Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des vertraglich gebundenen
Vermittlers gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU)
2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4
Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.
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